
D er Paritätische „Preis 
für Frauen mit Behin-

derungen in Aktion“ - Kurz-
form PIA - wurde vergeben. 
Frauen mit Behinderungen 
werden häufig doppelt be-
nachteiligt und diskrimi-
niert. Zum einen erfahren 
sie als Frau Benachteiligun-
gen und darüber hinaus als 
Mensch mit einer Behin-
derung. Der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Berlin 
möchte mit der PIA-Preis-
verleihung einen wichtigen 
Beitrag leisten und Frauen 
mit Behinderungen für Ihre 
Aktivitäten ehren. Diese 
Frauen  haben mit ihrem 
Engagement sehr wichtige 
Signale für gleichberechtig-
tere Lebensbedingungen 
gesetzt.

In der Kategorie Menschen-
rechte und Selbstbestim-
mung wird die PIA 2020 an  
Bärbel Reichelt verliehen. Bär-
bel Reichelt wurde mit einer 
spastischen Lähmung gebo-
ren. Ihr ganzes Leben hat sie 
gegen Einschränkungen für 
Menschen mit Behinderungen 
gekämpft und das in allen Be-
reichen. 

Zu erwähnen sind hier zum 
Beispiel die Spontis, ein Spont-
anzusammenschluss von Men- 
schen, die in den 80ern mit 
spektakulären Aktionen Mo-
bilität für alle forderten. Oder 
auch ihre langjährige Mit-
arbeit im Vorstand des Ber-
liner Behindertenverbands. 
Zudem setzt sich Bärbel 
Reichelt für Verbesserungen 
beim neuen Mobilitätsgesetz 
und beim Sonderfahrdienst 
ein. 

Die PIA in der Kategorie 
Gesundheit und Selbsthil-
fe geht an Anita Borrusch. 
Anita Borrusch ist seit vielen 
Jahren in verschiedenen Be-
hinderteninitiativen aktiv u.a. 
im Nachbarschaftsheim Neu-
kölln. Aber ihr Engagement 
geht weit über Neukölln hi-
naus. Sie organisierte Demos 
und Aktionen mit, um mehr  
Barrierefreiheit in Geschäften 
und im Öffentlichen Nahver-
kehr zu erreichen. Anita Bor-
rusch ist zudem in der Berliner 
Regionalgruppe Polio e.V. ak-
tiv..

Hildegard Wittur erhält 
den Preis in der Kategorie 
Kunst. Hildegard Wittur ist  
1948 in Berlin geboren, sie 
hat lange in psychiatrischen 
Einrichtungen verbracht und 
musste viele Jahre für ein 
selbstständiges und selbst-

bestimmtes Leben kämpfen. 
Aber sie hat sich nie unterkrie-
gen lassen und ihren Lebens-
mut bewahrt. 

Die Jury begründet die Ent-
scheidung u.a. so: Hildegard 
Wittur ist schon viele Jahre 
künstlerisch tätig, sie malt und 
gestaltet und wirkt bei künst-
lerischen Projekten der Le-
benshilfe Berlin mit. Außerdem 
vermittelt sie auch Kunst bei 
Führungen in der Berlinischen 
Galerie.

In der Kategorie Sport 
geht die PIA an Kirsten Bruhn.  
Sie ist Vorstandsmitglied 
des Präsidiums des Behin-
derten- und Rehabilitations- 
Sportverbandes e.V. Sie 
ist dreifache Paralympics- 
Goldmedaillen-Gewinnerin 
und sechsfache Welt- und 
achtfache Europameisterin im 
Schwimmen.
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Exitstrategie?

Nachrichten
kompakt

Von Dominik Peter

Von Lutz Kaulfuß

D ie Corona-Pandemie zu 
beenden geht nur mit 

Impfungen. Dies war auch 
Gesundheitsminister Spahn 
(CDU) und seinen Amtskolle-
gen in den Bundesländern seit 
langem klar. So gut der erste 
Lockdown gemeistert wurde, 
so schlecht stolpern wir durch 
die zweite Welle. Besonders 
die vielzitierte Impfstrategie 
wirft viele Fragen auf. Warum 
waren mit Stand 15. Januar 
laut Robert-Koch-Institut über 
22 Prozent der Einwohner in 
Mecklenburg-Vorpommern 
und in Berlin nur 12 Prozent 
geimpft?

Die gemeinsame Strategie, 
die Beschaffung von Impfstof-
fen durch die EU vornehmen 
zu lassen, ist richtig. Gerade 
aus der Sicht Deutschlands 
heraus, denn kein Land in 
Europa hat mehr Nachbar-
länder (neun). Doch weshalb 
lag Deutschland am 15. Janu-
ar unter der Impfquote von 
Litauen, Slowenien, Irland, 
Spanien oder Dänemark?  
Zur Verdeutlichung: letzte-
res Land hatte am 13. Janu-
ar bereits 2.23 Prozent und 
Deutschland gerade ein-
mal 1.01 Prozent seiner Be-
völkerung geimpft (Quelle:  
ourworldindata.org).

Ich frage mich auch: wie-
so gibt es keine öffentliche 
Debatte über die vorgenom-
mene Prioritäteneinstufung, 
wer als erster, zweiter oder 
dritter geimpft werden darf? 
Siehe hierzu den Artikel über  
Benni Over in dieser Ausgabe. 
Dies wäre auch im Land Berlin 
notwendig, denn ein Konsens 
der Einstufung kann ich nicht 
erkennen. Ich finde, die Impf-
dosenbeschaffung ist genauso 
peinlich wie die Beschaffung 
von Schutzmaterialien im ers-
ten Lockdown. Dem Jubel 
über Gesundheitsminister 
Spahns Krisenmanagement 
kann ich mich daher nicht an-
schließen.

Corona-Impfungen
In einem Brief forderte SoVD 
Landesvorsitzende Ursula En-
gelen-Kefer die Senatorinnen 
Kalayci und Breitenbach dazu 
auf, barrierefreien Taxis für die 
Beförderung älterer und be-
hinderter Menschen zu den 
Impfzentren einzusetzen.

Corona-Kosten
Die Corona-Krise stellt die Ein-
richtungen der Behinderten-
hilfe nach Ansicht von Jens Be-
eck, dem teilhabepolitischen 
Sprecher der FDP Bundestags-
fraktion vor massive Herausfor-
derungen. 

Corona-Folgen
Ein Bericht des rbb hat auf-
gezeigt, dass Anordnungen 
auf Fixierungen von 2019 auf 
2020 um 16 Prozent gestie-
gen sind. Im Vergleich: 2019 
waren es noch 2.831 Anträge. 
Der Bericht benennt hierfür 
folgende Gründe: zu wenig 
Personal, im Verhältnis zu den 
Patienten auf der Station, zu 
viele Patienten auf den Statio-
nen (teilweise Betten auf Flu-
ren) und sanierungsbedürftige 
Räumlichkeiten, in denen sich 
Patienten und Mitarbeitende 
nicht wohlfühlen. Dies obwohl 
UN-Gremien, zum Beispiel 
der UN-Fachausschuss, Fixie-
rungen und psychiatrische 
Zwangsmaßnahmen als For-
men von Folter herausstellen.Vier Powerfrauen ausgezeichnet

PIA-Preisträgerinnen

Cooperative Mensch
Mittendrin

Seit über 60 Jahren engagieren wir uns für Menschen mit Behinderungen.  
Als Genossenschaft sind wir Trägerin von Einrichtungen und Diensten,  
die eine umfassende Betreuung und vielseitige Förderung anbieten: 

•  Gemeinschaftliches Wohnen
•  Wohngemeinschaften
•  Betreutes Einzelwohnen
•  Intensivfördergruppe für Kinder mit hohem Hilfebedarf

•  Tagesförderstätten
•  Integrations-Kindertagesstätten
•  Kinder- und Jugendambulanzen / Sozialpädiatrische Zentren
•  Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation
•  Bürgertreff „Gemeinsam im Kiez leben“

•  Neue Kollegen (m/w/d) gesucht!

Weitere Auskünfte geben wir Ihnen gern in einem persönlichen Gespräch. 

Mittendrin – im Mittelpunkt der Mensch

Spendenkonto: 
IBAN DE38 1002 0500 0003 3414 14 
BIC BFSWDE33BER 
   

Cooperative Mensch eG 
Kurfürstenstraße 75, 10787 Berlin  
Telefon (030) 225 00 - 0
post@co-mensch.de 
www.cooperative-mensch.de

gegründet als Spastikerhilfe Berlin eG
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Wohnen
Berlin bekommt ein neues 
inklusives Wohnhaus
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Corona
Die sieben Etappen 
zur Impfstoffentwicklung
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Buchbesprechung
Neuer Wegweiser zu mehr 
Öffentlichkeit
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Die Preisträgerinnen (von oben, links nach rechts) sind Anita Borrusch, Bärbel Reichelt, Hildegard Wittur und Kirsten Bruhn. 

TAXI- UND
MIETWAGENBETRIEB 

SCHÜTZ

Wir befördern 
Rollstuhlfahrer, 

Kleingruppen und SIE!

030 / 48 48 000
E-Mail: dispo@komm-fort.de

Aroser Allee 64 – 13407 Berlin

Rufen Sie

uns gerne
an:
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B BZ/PM Die Bundesar-
beitsgemeinschaft für 

Rehabilitation e.V. (BAR) hat 
zum 30. Dezember 2020 den 
zweiten Teilhabeverfahrens-
bericht veröffentlicht. Der 
nun vorliegende Bericht gibt 
erstmalig umfassende Ein-
blicke in das Verwaltungs-
geschehen der Rehabilita-
tionsträger. Hierzu wurden 
Daten von 991 Trägern zu 
insgesamt 3,2 Mio. Anträgen 
des Berichtsjahres 2019 aus-
gewertet.

Der Teilhabeverfahrensbe-
richt zeigt beispielsweise auf, 
wie viele Anträge auf Leistun-
gen zur Rehabilitation und Teil-
habe in einem Kalenderjahr bei 
den Rehabilitationsträgern ge-
stellt wurden. Er gibt Auskunft 
darüber, wie oft Träger die ge-
setzlich vorgeschriebenen Fris-
ten zur Zuständigkeitsklärung 
oder Bedarfsfeststellung über-
schritten haben. Ebenfalls wird 
gezeigt, wie viel Zeit im Durch-
schnitt zwischen Antragsstel-

lung und Bewilligung einer 
beantragten Leistung vergeht 
oder wie häufig Widersprü-
che oder Klagen zugunsten 
eines Leistungsberechtigten 
entschieden werden. Erstmals 
liegen mit dem zweiten Teilha-
beverfahrensbericht Daten zur 
Anzahl beantragter und bewil-
ligter Persönlicher Budgets, zur 
Anzahl der Erstattungsverfah-
ren zwischen den Rehabilitati-
onsträgern und zur Anzahl der 
Erstattungen selbstbeschaffter 
Leistungen vor.

Ziel des Teilhabeverfah-
rensberichts ist, mehr Trans-
parenz zur Leistungsfähigkeit 
des Reha-Systems herzustel-
len und neue Möglichkeiten 
der Evaluation und Steuerung 
zu eröffnen. Der Teilhabever-
fahrensbericht wurde mit In-
krafttreten des Teil 1 des Bun-
desteilhabegesetzes zum 1. 
Januar 2018 eingeführt und 
erscheint seit 2019 jährlich 
(siehe § 41 SGB IX). Entlang 16 
gesetzlich vorgeschriebener 
Sachverhalte erfassen die ge-

setzlichen Krankenkassen, die 
Bundesagentur für Arbeit, die 
Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung und der gesetzli-
chen Rentenversicherung, die 
Träger im Rahmen des Rechts 
der sozialen Entschädigung, 
die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sowie der Eingliede-
rungshilfe verschiedene Merk-
male zu Verfahrensabläufen 
bei Anträgen auf Leistungen 
zur Rehabilitation und Teilha-
be. Von über 1.200 bei der BAR 
registrierten Trägern sind 991 
ihrer gesetzlichen Pflicht nach-
gekommen und haben ihre 
Daten für das Berichtsjahr 2019 
an die BAR übermittelt. Im An-
schluss hat die BAR die Daten 
unter Beteiligung der Rehabili-
tationsträger ausgewertet.

Der zweite Teilhabeverfah-
rensbericht steht ab sofort auf 
der BAR-Website zum Down-
load zur Verfügung. Eine ge-
druckte Broschüre kann zum 
Jahresbeginn 2021 über die 
Internetseite der BAR bezogen 
werden.
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Überblick über das
Reha-Geschehen 

Bericht veröffentlicht

B BZ/PM Start eines  
C o r o n a -Te i l h a b e - 

Fonds für Inklusionsbe-
triebe, Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, Sozial-
kaufhäuser und gemein-
nützige Sozialunterneh-
men ab 01.01.2021

Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe, Sozialkaufhäuser 
und gemeinnützige Sozial-
unternehmen waren in den 
vergangenen Monaten hart 
von den Folgen der Pandemie 
betroffen. Auch rund 900 In-
klusionsbetriebe, in denen 
Menschen mit Schwerbehin-
derung arbeiten, litten unter 

Schließungen und Umsatz-
ausfällen. Viele dieser Unter-
nehmen konnten bisher nur 
eingeschränkt oder gar nicht 
von Corona-Hilfen profitie-
ren. Der Deutsche Bundestag 
hat daher beschlossen, für 
die genannten Institutionen 
100 Millionen Euro bereit zu 
stellen. Dazu hat das Bundes-
ministerium für Arbeit und  
Soziales nun eine Förderricht-
linie erlassen und Verwal-
tungsvereinbarungen mit den 
Bundesländern getroffen. Ab 

1. Januar 2021 kann die Hil-
fe beim Integrationsamt des 
jeweiligen Bundeslandes für  
den Zeitraum Septem-
ber 2020 bis März 2021 bean-
tragt werden.

 
Eckpunkte

der Förderung:

• Zuschüsse aus dem 
Corona-Teilhabe-Fonds 
bestehen aus einer 
Liquiditätsbeihilfe in 
Höhe von 90 Prozent 
der betrieblichen Fix-
kosten, die nicht durch 
die Einnahmen gedeckt 
sind.

• Die Beihilfe ist nicht 
von der Anzahl der 
Beschäftigten oder der 
Betriebsgröße abhängig 
und kann im Einzelfall 
bis zu 800.000 Euro 
betragen. 

• Erstattungsfähig sind 
auch Personalaufwen-
dungen, die nicht durch 
Kurzarbeitergeld oder 
anderweitig gedeckt 
sind. 

• Die Förderung ist aus-
geschlossen, wenn der  
Liquiditätsengpass be-
reits durch eine andere 
staatliche Förderung 
ausgeglichen ist. 

1. Antragsformulare 
stehen ab dem 1. Ja-
nuar 2021 auf der 
Webseite der Bundesar-
beitsgemeinschaft der 
Integrationsämter zur 
Verfügung. 

• Die Auszahlung der Li-
quiditätsbeihilfe erfolgt 
unverzüglich nach der 
Bewilligung.

• Bis zum 30. Juni 2021 
hat der Antragsteller in 
einer Schlussabrech-
nung die tatsächlichen 
Einnahmen, Kosten und 
gegebenenfalls andere 
Unterstützungsleis-
tungen nachzuweisen. 
Ergibt sich dabei, dass 
der Liquiditätsengpass 
geringer ist als 
 anfangs angenommen, 
sind zu viel gezahlte 
Leistungen zurückzu-
zahlen.

Unterstützung für 
Inklusionsbetriebe und der 
Behindertenhilfe

Corona-Teilhabe-Fonds

Partner für eine starke berufliche Zukunft.         www.faw-berlin.de

SIE SUCHEN EINEN JOB?
Der zu Ihnen, Ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen passt?
Der Ihnen durch ein angemessenes Einkommen 
ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht?
Auf dem ersten Arbeitsmarkt?

Impuls – Inklusives Übergangs-
management, der passgenaue 
Weg in Arbeit 

Einfach anrufen unter  
030 5682679-17 – das Angebot  
ist für Sie kostenfrei!

Akademie Berlin

WIR FINDEN MIT IHNEN DEN WEG IN IHREN JOB.

Projekt gefördert durch: 
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D r. Frank Frese ist Ge-
schäftsbereichsleiter 

Wohnen & Assistenz bei der 
Stephanus gGmbH. Er ab-
solvierte eine Studium der 
Pädagogik, Theologie und 
Philosophie. Seine Überzeu-
gung ist, dass gutes Wohnen 
die Basis für persönliche 
Lebensqualität bildet. Woh-
nen soll Sicherheit bieten 
und Freiheit eröffnen. Der 
Wohnraum ist gleichzeitig 
Ausgangspunkt und Rück-
zugsraum. Über das neus-
te Projekt mit der Aktion 
Mensch sprach Dominik Pe-
ter mit Herrn Frese.

BBZ: Die Sozialorganisation 
Aktion Mensch startet mit der 
Umsetzung eines inklusiven 
Wohnhauses im Bezirk Wilm-
ersdorf. Die Stephanus gGm-
bH ist bei dem Projekt Partner. 
Wie kam es dazu?

Dr. Frank Frese: Die Aktion 
Mensch hat für das Projekt 
einen Partner als Betreiber 
gesucht und mehrere Leis-
tungserbringer um ein Kon-
zept gebeten. Unser Konzept 
mit einer Kombination von 
Angeboten hat wohl am Ende 
überzeugt.

BBZ: Was wird die Stepha-
nus gGmbH in dem Wohnhaus 
anbieten bzw. welche Dienst-
leistungen?

Dr. Frank Frese: Wir werden 
als Wohnangebot eine inklu-
sive WG anbieten. Hier sollen 
Menschen mit und ohne As-
sistenzbedarf gemeinsam le-
ben. In der WG wird es zehn 
Einzelzimmer mit je eigenem 
Sanitärbereich geben sowie 
Gemeinschaftsräume inklusive 
Küche. Menschen ohne Assis-
tenzbedarf – z.B. Studierende 
– können sich um ein Zimmer 
bewerben und gleichzeitig einen Job bekommen, bei den sie einfache Assistenz- leistungen erbringen. Diese Studierenden erhalten eine 

professionelle Einführung und 
Begleitung. Im Erdgeschoss 
wird unsere Integrationsfirma 
einen Concierge-Service für 
das Haus und die Nachbar-
schaft anbieten, bei dem man 
zum Beispiel seine Pakete ab-
holen oder eine Briefmarke 
kaufen kann. „Stephanus-vor 
Ort“ ist ein weiteres Element, 
das u.a. familienentlastende 
Angebote oder Pflegebera-
tung erbringen kann.

BBZ: Warum engagiert sich 
die Stephanus gGmbH in die-
sem Wohnprojekt?

Dr. Frank Frese: Die Aktion 
Mensch schafft hier Lebens-
räume, die es uns ermöglichen 
unsere Vorstellungen von in-
klusivem Wohnen zu realisie-
ren. Das Haus wird natürlich 
komplett barrierefrei sein und 
neben der WG und den Ange-
boten im Erdgeschoss wird es 
barrierefreie Wohnungen für 
Familien geben. Hier werden 
Menschen gemeinsam Leben 
gestalten. Hier kann Zukunft 
gestaltet werden. Dieses En-
gagement entspricht genau 
unserem Auftrag und An-
spruch. 

BBZ: Wie sind derzeit die 
zeitlichen Rahmenbedingun-
gen? Wann wird mit dem Bau 
begonnen, wann soll der Be-
zug des Hauses stattfinden?

Dr. Frank Frese: Der Bau-
antrag ist eingereicht und wir 
hoffen auf eine zeitnahe Bau-
genehmigung. Davon hängt 
natürlich auch die Fertigstel-
lung ab. Bisher gehen wir von 
einem Bezug im Herbst 2022 
aus.

BBZ: Herr Dr. Frese, wir 
wünschen ihnen und der Akti-
on Mensch viel Glück mit dem 
Wohnprojekt.

Berlin bekommt ein neues inklusives Wohnhaus
Hier kann Zukunft gestaltet werden
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34 BERUFSBILDER FÜR 
IHR WEITERKOMMEN

Beru� iche Karriere für Persönlichkeiten mit Behinderung
0800 541 333 4Alle Infos kostenlos unter:

www.bwb-gmbh.de
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Die Stiftung ist eine gemeinnützige diakonische Stiftung 
mit Sitz in Berlin. Durch ihre Tochtergesellschaften bietet 
sie soziale Dienste für Menschen im Alter an, Wohn- und 
Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderung oder psy-
chischer Erkrankung sowie Dienste für Kinder, Jugendliche 
und Familien in besonderen Lebenslagen. Darüber hinaus 
verantwortet die Stephanus-Stiftung Bildungsangebote für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, einen Hospizdienst 
sowie Dienste für geflüchtete Menschen. Alle diese Angebo-
te werden täglich von nahezu 10.000 Menschen an über 100 
Standorten in Berlin und Brandenburg in Anspruch ge-
nommen. Für rund 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie etwa 70 Auszubildende ist die Stephanus-Stiftung mit 
ihren Tochtergesellschaften eine verlässliche Arbeitgeberin. 
Rund 700 Ehrenamtliche leisten wertvolle Unterstützung. 
Die Stephanus-Stiftung ist Mitglied im Diakonischen Werk 
Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz.

Über die Stephanus-Stiftung

Im Berliner Bezirk Wilmersdorf beginnt dieses Jahr der Bau eines inklusiven Wohnhauses der Aktion Mensch. Mit der Immobi-
lie schafft die Sozialorganisation modernen bezahlbaren Wohnraum in begehrter Lage für rund 20 Menschen mit und ohne 
Behinderung. Im Erdgeschoss bietet die Stephanus gGmbH den Bewohnern des Hauses sowie interessierten Bürgern ein 
professionelles Beratungs- und Serviceangebot rund um die barrierefreie Alltags- und Freizeitgestaltung. Mit der Realisierung 
des Wohnprojekts in der Prinzregentenstraße begegnet die Aktion Mensch der großen Nachfrage nach barrierefreien Wohnan-
geboten im urbanen Raum – ein Bedarf, den auch die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit einem 
kürzlich aufgelegten Förderprogramm adressiert. „Wir freuen uns, dass aus unserer Vision eines modernen inklusiven Wohnange-
bots inmitten der Hauptstadt nun Realität wird. Ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung 
entsteht durch Begegnung – und genau das fördern wir mit unserem Konzept, in dessen Zentrum das selbstbestimmte Leben in 
einer vielfältigen Gemeinschaft steht“, so Armin v. Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch. 
Neben individuellen Wohneinheiten – unter anderem für Familien mit Kindern mit Behinderung – soll in dem Gebäude 
außerdem eine Wohngemeinschaft entstehen, in der Menschen mit und ohne Assistenzbedarf zusammenleben. Das in
Zusammenarbeit mit der Stephanus gGmbH entwickelte Konzept der inklusiven Wohngemeinschaft sieht vor, dass die
Mieter ohne Assistenzbedarf ihre Mitbewohner – etwa Menschen mit Behinderung oder Senioren – im Alltag unterstützen. 
Die Ausübung der Assistenzleistungen erfolgt nach vorheriger professioneller Anleitung. Die Aktion Mensch errichtet das von 
den UrbanSky Architekten entworfene Wohnhaus auf einem Grundstück, mit dem eine Berlinerin die Sozialorganisation in ihrem 
Nachlass bedachte. 

Über das Wohnprojekt
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D as Ehrenamt ist eine 
wichtige Säule unse-

rer Gesellschaft. Das wird 
auch von Politikern immer 
wieder betont. Wenn man 
mit Menschen spricht, die 
ehrenamtlich tätig sind, 
dann erfährt man etwas 
über Zufriedenheit bei die-
sem Engagement, häufig 
jedoch auch über Enttäu-
schung und als gering emp-
fundene Wertschätzung so-
wie das Gefühl, ein solches 
Ehrenamt würde von vielen 
Seiten zusätzlich schwer ge-
macht.

Allgemein ist in der Öffent-
lichkeit sehr wenig über die 
Arbeit in den sozialen Verei-
nen bekannt. Das sollte un-
bedingt verändert werden. 
Vereine, die das tun möchten, 
die gern mehr in der Öffent-
lichkeit sichtbarer sein möch-
ten, erhalten mit dem neuen 
Buch von Siegurd Seifert mit 
dem Titel „Wie bekommt mein 
Verein Öffentlichkeit?“ einen 
praktischen Leitfaden für Verei-
ne, Pressesprecher und ange-
hende Journalisten. In diesem 
Buch zeigt der Autor, wie Öf-
fentlichkeitsarbeit und Presse-
arbeit zusammenhängen und 

gemeinsam die Öffentlichkeit 
sozialer Vereine bewirken. Zu-
gleich stellt er einen kleinen 
Werkzeugkasten für die jour-
nalistische Arbeit in sozialen 
Vereinen zur Verfügung. 

 Hilfreich für die Öffentlich-
keitsarbeit in Vereinen sind 
die Erläuterungen darüber, 
wie Redaktionen in den pro-
fessionellen Medien arbeiten. 
In dem Zusammenhang er-
fahren Leserinnen und Leser 
etwas darüber, wie man die 
größten Chancen hat, Neu-
igkeiten aus Vereinen in die 
Medien zu bekommen und 
was für die Medien überhaupt 
„Nachrichtenwert“ hat. Die im  
Buch enthaltenen Informa-
tionen über journalistische 
Darstellungsformen stellen 
aus meiner Sicht einen guten 
Überblick dar, um zu verste-
hen, wie die Presseinformati-
onen für Medien geschrieben 
und gestaltet werden sollten. 
Hierbei halte ich es für wich-
tig, dass auch auf Tipps zum 
Umgang mit der deutschen 
Sprache in den Medien nicht 
verzichtet wurde. Dazu gehört 
ebenso das Erwähnen von Be-
griffen der Medienarbeit wie 
„public relations“, „story tel-
ling“ oder „cliffhanger“ - keine 
Angst: Sie werden alle auch er-
klärt und es wird beschrieben, 

was sich da-
hinter verbirgt.
Hervorzuheben 
ist aus meiner 
Sicht ebenso, 
dass auch die 
„sozialen Me-
dien“ bei den 
Ratschlägen für 
die Öffentlich-
keitsarbeit der 
sozialen Vereine 
berücksichtigt 
wurden. 

Dem Au-
tor ist es mit 
seinem Buch 
gelungen, die 
Er fordern isse 
der Öffentlich-
keitsarbeit und 
mögliche Wege 
zu ihrer Verbes-
serung aufzu-
zeigen. Mit sei-
nem Buch baut 
er zugleich Brü-
cken zwischen 
der Öffentlich-
keitsarbeit in 
sozialen Ver-
einen und der 
Arbeit der Jour-
nalisten in den 
professionellen 
M e d i e n .“ W i e 
bekommt mein 
Verein Öffent-

lichkeit ?“ ist ein Buch mit fast 
200 Seiten - keine „leichte“ 
Kost und nicht so einfach ne-
benbei einmal zu lesen. Man  
muss sich schon darin ver-
tiefen, aber Siegurd Seifert 
versteht es, den Stoff mit 
vielen Anregungen und per-
sönlichen Erfahrungen un-
terhaltsam und leicht les-
bar zu präsentieren. Wer  
dieses Buch gelesen hat, der 
verfügt dann zugleich über  
ein gutes Nachschlagwerk 
zum Thema „Öffentlichkeitsar-
beit“.

Ich habe Siegurd Seiferts 
Buch gelesen - und hätte an-
schließend gern weiterge-
lesen. Mit seinem Buch hat 
der Autor bei mir Interesse 
geweckt. Ich hätte jetzt gern 
mehr erfahren, zum Beispiel, 
über das barrierefreie Gestal-
ten von Druckerzeugnissen, 
über das Aufnehmen und 
Bearbeiten von Audiodateien 
und Videos, über das Einfügen 
von Untertiteln in Videos. Das 
ist in diesem Buch noch nicht 
enthalten. Aber vielleicht steht 
das ja schon auf dem Notizzet-
tel des Autors für sein nächstes 
Buch. Für die sozialen Vereine 
wäre auch das ein gebrauch-
ter Ratgeber und Hilfe, ihre 
Öffentlichkeit weiter zu entwi-
ckeln.

Neuer Wegweiser zu mehr Öffentlichkeit
Buchbesprechung

Von Hartmut Smikac

Wir haben solche und solche und solche Kunden.
Und für jeden den passenden Zimmerrollstuhl

Rollstuhlbau Bräunig – www.rollstuhlbau.de – 03 41 26 12 438

Wir produzieren maßgefertigte Zimmerrollstühle ab 48 cm Gesamtbreite –  
so individuell, wie Sie es benötigen!
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             Es braucht Mut, 
      sein Leben in die eigene Hand zu nehmen.  
           Wir helfen Menschen mit Behinderungen
     eigenständiger mitten im Leben zu leben.

                           futura-berlin.de

#nurmut

Trau' dich.

an z e i g e

E igentlich sollte im Som-
mer letzten Jahres das 

erste Behindertenparlament 
in Berlin stattfinden. Mit viel 
Mühe und Arbeit wurde al-
les vorbereitet. Doch dann 
kam Corona. Dies führte zur 
Absage der Veranstaltung.

Doch dieses Jahr soll es 
endlich so weit sein. Am 5. Mai 
soll das Behindertenparlament 
stattfinden. Der Tag wurde 
deshalb gewählt, weil die tra-
ditionelle Demo und Kund-
gebung auch dieses 
Jahr wegen 
C o r o n a 
w o h l 

a u s -
f a l l e n 
wird. Aller-
dings wird das 
Behinder tenpar lament 
nicht als eine Präsenzveran-
staltung sondern im Internet 
als Videokonferenz stattfinden. 
Dies haben die Organisations-
vereine Berliner Behinderten-
verband, Landesvereinigung 
Selbsthilfe, Lebenshilfe und 
Paritätischer Wohlfahrtsver-
band auf ihrer letzten Sitzung 
beschlossen.

Im Rahmen der Veranstal-
tung sollen Anträge diskutiert 
und verabschiedet werden. Im 
Vorfeld werden die Anträge im 

Internet bereitgestellt, so dass 
sich jeder vorab eingehend in-
formieren kann. Die erarbeite-
ten Anträge basieren auf den 
Arbeiten aus dem letzten Jahr. 
Einige werden zwar den neu-
en Begebenheiten angepasst, 
doch die einst investierte Zeit 
der Fokusgruppen, die sich 
letztes Jahr mehrfach getrof-
fen hatten, wird hier endlich 
ihre Früchte tragen.

B enni Over hat hat Mus-
keldystrophie Duchen-

ne (DMD) und er hat einen 
zuerkannten Grad der Be-
hinderung von 100. Damit 
nicht genug, er ist Pflegestu-
fe 5 und er wird in häuslicher 
Pflege beatmet. Er kann we-
gen seinem schleichendem 
Muskelschwund nur noch 
seine Finger bewegen. Doch 
Benni und seine Eltern sind 
Kämpfer. Sie lassen nichts 
unversucht, um die derzei-
tige Situation zu meistern, 
darauf aufmerksam zu ma-
chen und für Verbesserung 
zu sorgen.

Worum geht es Benni? Letz-
tes Jahr verschickte Benni „Hil-
feschrei-Emails“ an die Politik. 
Der Grund: Seit Februar 2020 
lebt Benni in totaler Isolation, 
da er sich in eine Quarantä-
ne begeben hat. Seine Eltern, 
Connie und Klaus, haben seit-
her die komplette Intensivpfle-
ge übernommen. Bis vor Co-
rona war noch ein ambulanter 
Intensiv-Pflegedienst bis zu 10 
Stunden täglich im Haus tätig. 
Doch für das Pflegepersonal 
gab es keine Kostenübernah-
me der Corona-Schnelltests. 
Dazu Benni: „Weil auch die für 
mich lebenswichtigen Thera-
pien nur noch online, mit dem 
verlängerten Arm der Eltern, 
stattfanden, haben wir uns an 
Kassen, Behörden und Verbän-
de gewandt und um Schnell-
tests für meine Therapeuten 
gebeten. Dies in Anlehnung 
an die für Pflegeheime und 
Krankenhäuser geltende Tes-
tanordnung des Bundesge-
sundheitsministeriums. Beat-
mungspatienten in häuslicher 
Pflege und ihre Therapeuten 
waren in dieser Testanordnung 
jedoch nicht berücksichtigt. 
Dabei entspricht unsere Situa-

tion exakt der eines Bewohners 
bzw. Beatmungspatienten in 
einer Senioren-/Pflegeeinrich-
tung: Ich, der Patient, meine 
Eltern und meine Therapeu-
ten das Personal. Mit unserem 
Anliegen wurden wir zermür-
bend von einer zur anderen 
Stelle verwiesen: von der Kran-
kenkasse zum zuständigen 
Gesundheitsamt, von dort zur 
Kassenärztlichen Vereinigung“. 
Viel Zeit und Energie wurden 
sinnlos verpulvert. 

„Das macht wütend, auch, 
wenn wir hören, dass selbst für 
Reiserückkehrer immer noch 
kostenlose Schnelltests durch-
geführt werden. Während Po-
litiker darüber streiten, ob sich 
fünf oder zehn Personen zu 
Weihnachten treffen dürfen, 
wäre ich schon mit Schnell-
tests zufrieden, um endlich 
wieder regelmäßige Therapien 
erhalten zu können. Körperlich 

und vor allem psychisch geht 
es mir immer schlechter“, so 
Benni. 

Kritik der Deutschen 
Stiftung Patientenschutz

Doch Benni kämpft nun 
einen zweiten Kampf mit 
den Ämtern und der Poli-
tik aus. Diesmal geht es um 
die Impf-Priorisierung. Laut 
der Einstufung wäre Benni ir-
gendwann dran, anstatt als 
Beatmungspatient in der be-
vorzugten „höchsten“ Stufe zu 
sein. Was doch Sinn machen 
würde. 

Sein Beatmungsarzt hat nur 
den Kopf geschüttelt, als er 
von dem Entwurf zur Impf-Pri-
orisierung hörte. „Ich werde 
für Benni ein Attest ausstellen. 
Denn Benni fällt definitiv in 
die Kategorie ´Pflegebedürf-
tige und Schwersterkrankte´ 

und gehört definitiv in die 
Nummer-Eins-Gruppe bei der 
Impf-Priorität“, so sein behan-
delnder Arzt. 

Gleichlautend auch die 
Kritik von der Deutschen Stif-
tung Patientenschutz. Vor-
stand Eugen Brysch sagte: 
„Deshalb müssen zunächst 
die Pflegebedürftigen und 
Schwerstkranken die Chance 
auf eine Impfung bekommen“.
Auf Grund seiner Nachfragen 
wurde Benni jedoch mitge-
teilt, dass er erst zur Prioritä-
tengruppe 3 zähle. Für Benni 
würde dies viele weitere Mo-
nate der Isolation bedeuten 
und weiterhin der Verzicht auf 
notwendige Therapien. Doch 
daran scheinen sich Entschei-
dungsträger wenig zu stören. 
Eine Krankenschwester auf 
einer Covid-Intensivstation 
möchte Benni ihre Impfdosis 
spenden. 

Behindertenparlament 
kommt digital

„Ich werde mich nicht abwimmeln 
lassen“

Das PrämierenjahrBeatmungspatienten und Corona

Von Dominik Peter Von Dominik Peter

Berliner Behindertenparlament



B BZ/PM Der Weg zur 
Anerkennung einer 

Berufskrankheit ist in der 
Regel lang. Antragstellende 
benötigen während des Ver-
fahrens in den aller meisten 
Fällen eine professionelle 
Beratung. Diese Unterstüt-
zung bietet die Beratungs-
stelle für Berufskrankheiten 
der Senatsverwaltung für In-
tegration, Arbeit und Sozia-
les - vertraulich, unabhängig 
und kostenfrei. Berlin ist da-
mit das dritte Bundesland, 
das eine solche Beratungs-
stelle eingerichtet hat.

Für die Anerkennung als 
Berufskrankheit/Arbeitsunfall 
muss plausibel nachgewie-
sen werden, dass die Beschäf-
tigten durch ihre ausgeübte 
Tätigkeit erkrankt sind. Dabei 
wissen - wie die Erfahrungen 
belegen - Beschäftigte, Be-
triebsräte sowie Ärztinnen und 
Ärzte oft zu wenig über die ge-
setzliche Unfallversicherung. 
Deren Leistungen werden 
nicht in Anspruch genommen.  
Arbeitssenatorin Elke Breiten-
bach: „Ich bin sehr froh, dass 
wir die Beratungsstelle für Be-
rufskrankheiten im März die-
ses Jahres eingerichtet und in 
unserer Senatsverwaltung un-
tergebracht haben. Die Türen 
stehen allen offen, die Fragen 
während des Anerkennungs-
verfahrens haben und eine Be-
ratung suchen.

Wie wir wissen, hat das Be-
rufskrankheitenrecht leider 
nicht immer die Interessen 
der Beschäftigten im Auge. 
Oft ist es für die Geschädigten 
sehr schwer, die geforderten 
Nachweise zu erbringen und 
Antragstellende resignieren. 
Damit sind ihnen dann Leis-
tungen aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung, die ihnen 
möglicherweise zugestanden 
hätten, verwehrt. Deshalb wol-
len wir bei der Klärung von Zu-
sammenhängen zwischen Er-
krankung und Tätigkeit helfen. 
Darüber hinaus setzen wir uns 

dafür ein, das Berufskrankhei-
tenrecht zeitgemäßer an die 
Bedingungen in der Arbeits-

welt anzupassen.“ Mit Blick auf 
die derzeitige Pandemie und 
Schädigungen bei der Aus-

übung einer beruflichen Tä-
tigkeit sagt Senatorin Breiten-
bach: „Aktuell engagieren wir 

uns für die Anerkennung von 
Covid 19 als Berufskrankheit in 
allen Berufsgruppen. Nach gel-

tendem Recht ist die Erkran-
kung nur für die Beschäftigten 
im Gesundheitsdienst eine 
Berufskrankheit. Erkranken Be-
schäftigte anderer Branchen, 
wie in der Fleischindustrie oder 
im Einzelhandel, in der Schule, 
in der Kita, bei Polizei oder der 
Feuerwehr kann es sich um 
einen Arbeitsunfall handeln. 
Weder die Berufsgenossen-
schaften oder Unfallkassen 
noch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales infor-
mieren die Beteiligten über 
weitergehende Möglichkeiten 
einer Schadensregulierung. 
Nachfragen belegen, dass Un-
fallanzeigen bisher so gut wie 
nicht eingegangen sind. 

Das heißt aber nicht, dass 
es in diesen anderen Branchen 
keine Erkrankungen gegeben 
hat oder gibt. Es belegt eher, 
dass bestehende Regelun-
gen wie beispielsweise eine 
Verdachtsanzeige den Betei-
ligten kaum bekannt sind. Wir 
wollen mit Unterstützung von 
Gewerkschaften über eine 
Bundesratsinitiative erreichen, 
dass die Liste der Berufskrank-
heiten in der Anlage 1 zur Be-
rufskrankheitenverordnung 
geändert wird. Bei Erkrankung 
am Arbeitsplatz ist das Be-
rufskrankheitenverfahren das 
geeignete und bewährte Ver-
fahren und zwar für alle Tätig-
keiten.“

BBZ Februar 2021 7Zeitgeschehen

Alles zum Thema Berufskrankheiten
Neue Beratungsstelle

Schädestraße 9–13 • 14165 Berlin-Zehlendorf
Tel.: 030 8 47 187 - 0 • E-Mail: villadonnersmarck@fdst.de • www.villadonnersmarck.de

VILLA DONNERSMARCK
Inklusiver Treffpunkt für Freizeit – Bildung – Beratung
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Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und 
Soziales, Oranienstraße 
106, 10969 Berlin.

Telefon: (030) 9028 2636
Telefax: (030) 9028 2079 
E-Mail: beratungsstelle.
bkv@senias.berlin.de.

Kontakt zur
 Beratungsstelle 

Berufskrankheiten 
zur Vereinbarung 

eines Termins
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 Senatorin Elke Breitenbach (Die Linke) freut sich darüber, eine weitere Beratungsstelle anbieten zu können.



A uch in diesem Jahr än-
dert sich einiges, da 

neue Gesetze in Kraft getre-
ten sind. Auf Grund der Co-
rona-Pandemie haben wir 
auch Neuerungen in diesem 
Bereich berücksichtigt. Ei-
nen kurzen Überblick über 
die wichtigsten Neuerungen 
haben wir hier zusammen-
getragen.

Gesetz zur Erhöhung der 
Behinderten-Pauschbeträge

Der Pauschbetrag für Men-
schen mit Behinderung -1975 
eingeführt und seither nie 
angepasst - wird verdoppelt. 
Gleichzeitig wird dieser künf-
tig gewährt für Menschen 
mit Behinderung ab einem 
Behinderungsgrad von min-
destens 20. Bei Menschen mit 
Behinderung und einem Be-
hinderungsgrad von unter 50 
wird künftig auf zusätzliche 
Anspruchsvoraussetzungen 
zur Gewährung des Pausch-
betrags verzichtet. Außerdem 
wird eine behinderungsbe-
dingte Fahrtkosten-Pauschale 
eingeführt.

Verbesserungen gibt es 
auch beim Pflegepauschbe-
trag. Dieser wird bei der häusli-

chen Pflege von Personen mit 
den Pflegegraden 4 und 5 auf 
1.800 Euro erhöht. Gleichzeitig 
wird ein Pflege-Pauschbetrag 
bei der Pflege von Personen 
mit den Pflegegraden 2 (600 
Euro) und 3 (1.100 Euro) einge-
führt. 

Zweites 
Familienentlastungsgesetz

Im Rahmen des zweiten 
Familienentlastungsgeset-
zes wird das Kindergeld pro 
Kind um 15 Euro pro Monat 
erhöht. Der Kinderfreibetrag 
und der Freibetrag für den 
Betreuungs-, Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf eines Kin-
des steigt auf insgesamt 4.194 
Euro für jeden Elternteil, also 
8.388 Euro bei der Zusammen- 
veranlagung von Ver- 
heirateten oder Lebenspart-
nerschaften.

Der Grundfreibetrag, der 
die verfassungsrechtlich ge-
botene steuerliche Freistel-
lung des Existenzminimums 
sicherstellt, wird ab 2021 von 
9.408 Euro auf 9.744 Euro an-
gehoben, ab 2022 auf 9.984  
Euro. Der Höchstbetrag für 
den Abzug von Unterhaltsleis-
tungen wird neu festgesetzt 
und ebenfalls um 336 Euro er-
höht.

Gesetz zur 
Umsetzung steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der

Corona-Krise
(Corona-Steuerhilfegesetz)

Im Gastronomiebereich 
wird die Umsatzsteuer bis zum 
30. Juni 2021 abgesenkt. Die 
Steuer beträgt für Restaurant- 
und Verpflegungsdienstleis-
tungen in diesem Zeitraum 
nur 7 Prozent statt 19 Prozent 
(Getränke sind von der Steu-
ersenkung ausgenommen).
Zuschüsse der Arbeitgeber 
zum Kurzarbeitergeld und 
zum Saison-Kurzarbeitergeld 
werden künftig bis 80 Prozent 
des Unterschiedsbetrages zwi-
schen dem Soll-Entgelt und 
dem Ist-Entgelt 2020 steuerfrei 
gestellt. Sonderleistungen der 
Arbeitgeber bis zu 1.500 Euro 
bleiben befristet bis zum 30. 
Juni 2021 steuerfrei.

Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz

Für Alleinerziehende steigt 
der Steuerfreibetrag von der-
zeit 1.908 Euro auf 4.008 Euro 
pro Jahr. Dieser erhöhte Ent-
lastungsbetrag ist mit dem 
Jahressteuergesetz 2020 ent-
fristet worden und nicht mehr 

auf zwei Jahre beschränkt. 
Der steuerliche Verlustrückt-
rag wird befristet erweitert (§ 
10d EStG). Die Höchstbetrags-
grenzen werden für Verluste 
des Veranlagungszeitraums 
2020 und 2021 bei der Ein-
zelveranlagung von 1 Mio. 
Euro auf 5 Mio. Euro und bei 
der Zusammenveranlagung 
von 2 Mio. Euro auf 10 Mio. 
Euro angehoben. Für beweg-
liche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die nach  
dem 31. Dezember 2019 und 
vor dem 1. Januar 2022 an-
geschafft oder hergestellt 
werden, kann eine degressive 
Abschreibung in Höhe von 25 
Prozent, höchstens das 2,5-fa-
che der linearen Abschrei-
bung, in Anspruch genommen 
werden.

Der Ermäßigungsfaktor zur 
Anrechnung der Gewerbe-
steuer auf die Einkommen-
steuer wird auf das Vierfache 
des Gewerbesteuer-Messbe-
trags erhöht (§ 35 EStG). Die 
befristete Mehrwertsteuer-
senkung von 19 Prozent auf 
16 Prozent und von sieben 
Prozent auf fünf Prozent läuft 
zum 31. Dezember dieses Jah-
res aus. Ebenfalls nicht verlän-
gert wird die Gewährung eines 
Familienbonus. Eltern hatten 
2020 Anspruch auf einen ein-

maligen Kinderbonus von 300 
Euro für jedes kindergeldbe-
rechtigte Kind.

Gesetz zur 
Rückführung des 

Solidaritätszuschlags 1995

Der Solidaritätszuschlag 
wird für einen Großteil der 
Steuerpflichtigen abgeschafft. 
Das entsprechende Gesetz 
wurde bereits 2019 beschlos-
sen. Die Freigrenze bei der 
Einzel- und Zusammenveran-
lagung wird angehoben. Diese 
beträgt bei der Einzelveranla-
gung künftig 16.956 Euro statt 
972 Euro, bei der Zusammen-
veranlagung 33.912 Euro statt 
1.944 Euro.

Gesetz zur Umsetzung des 
Klimaschutzprogramms 

2030 im Steuerrecht (2019)

Die Entfernungspauschale 
wird ab dem 21. Kilometer für 
2021 bis 2023 von 0,30 Euro 
auf 0,35 Euro angehoben, für 
2024 bis 2026 von 0,35 Euro 
auf 0,38 Euro. Geringverdie-
nende, bei denen die erhöhte 
Entfernungspauschale ab dem 
21. Entfernungskilometer zu 
keiner steuerlichen Minderung 
führt, können mit einer Mobi-
litätsprämie entlastet werden.

Jahressteuergesetz 2020

Für die Veranlagungszeit-
räume 2020 und 2021 wird 
eine Homeoffice-Pauschale 
von 5 Euro pro Tag, höchstens 
600 Euro im Jahr, eingeführt. 
Steuerpflichtige können ei-
nen pauschalen Betrag von 
5 Euro für jeden Kalendertag 
abziehen, an dem die gesam-
te betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit ausschließlich in der 
häuslichen Wohnung ausge-
übt wurde. Die Übungsleiter-
pauschale wird von 2.400 Euro 
auf 3.000 Euro angehoben. Die 
Ehrenamtspauschale wird von 
720 Euro auf 840 Euro erhöht. 
Im Gemeinnützigkeitsrecht 
gibt es umfangreiche Ände-
rungen und Anpassungen. So  
werden zum Beispiel in der 
Abgabenordnung die als ge-
meinnützig anerkannten Zwe-
cke um Klimaschutz, Antidis-
kriminierung von LSBTTIQ und 
um Freifunk erweitert (§ 52  
Absatz 2 Satz 1 AO). Gleichzei-
tig wird die Freigrenze für wirt-
schaftliche Geschäftsbetriebe 
von 35.000 Euro auf 45.000 
Euro erhöht (§ 64 Absatz 3 
AO) und ein neuer Zweckbe-
trieb für die Unterbringung, 
Versorgung, Verpflegung und 
Betreuung von Flüchtlingen 
geschaffen.

Was sich alles ändert
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Jahr 2021

Von Dominik Peter

www.stephanus.org

Stephanus – Wohnen und Assistenz
Unsere Angebote für Sie in Berlin
•	Margarete-Steiff-Haus • Katharina-von-Bora-Haus 
   Albertinenstraße 20 • 13086 Berlin • Tel. 030 96 24 97 00

•	Wohnanlage Dachsbau 
   Sigismundkorso 40-41 • 13465 Berlin • Tel. 030 40 60 95 12

•	Ulmenhof Berlin 
   Grenzbergeweg 38 • 12589 Berlin • Tel. 030 64 84 11 18

•	Wohnanlage Biberbau  
   Am Biberbau 1-5 • 13465 Berlin • Tel. 030 40 60 52 0

•	Ambulante Betreuung Berlin, Büro Pankow • Hohenschönhausen  
   Albertinenstraße 20 • 13086 Berlin • Tel. 030 96 24 95 16

•	Ambulante Betreuung Berlin, Büro Köpenick • Schöneberg  

   Grenzbergeweg 38 • 12589 Berlin • Tel. 030 64 84 11 09

•	Ambulante Betreuung Berlin, Büro Reinickendorf  
   Senftenberger Ring 36a • 13435 Berlin • Tel. 030 41 47 57 50

Ideengeber für inklusives Engagement

®

Wir stehen für Inklusion!

Die Sozialdenker engagieren sich 
als Ideengeber und Unterstützer auf
gesellschaftlicher und poltischer 
Ebene, für die Umsetzung einer 
sozialen inklusiven Werte-
gesellschaft und Bildungskette, einer 
solidarischen Gesundheits- und Voll-
pflegeversicherung.

Wir wollen die Gesellschaft 
inklusiver, solidarischer und 
gerechter gestalten.

www.facebook.com/sozialdenker.de

www.twitter.com/Sozialdenker

www.sozialdenker.de

Jetzt auch auf
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Nordsee Urlaub, 2 Häuser mit je

2 Pflegebetten in Dorum Neufeld.

Rosenferienhaus und Mühlenferienhaus

Tel. 05734 - 2737
www.muehlenferienhaus.de

M an muss kein Prophet 
sein, dass barriere-

freie Ferienhäuser oder Fe-
rienwohnungen nach dem 
Lockdown großen Zuspruch 
erfahren werden. Vorallem 
Objekte, die in Deutschland 
liegen. Die Gründe liegen 
auf der Hand. Umfragen zei-
gen auf, dass der Wunsch 
auf Reisen, vorzugsweise im 
eigenen Land, bei uns Deut-
schen sehr groß ist. Zudem 
lassen sich in den eigenen 
vier Wänden Abstand zu an-
deren Urlaubsgästen sehr 
gut einhalten. 

Erfreulicherweise sind ei-
gene Urlaubsdomizile gar 
nicht kostspielig, denn Feri-
enunterkünfte sind in allen 
Preislagen buchbar. So ist eine 
barrierefreie Wohnung in Wre-
men an der Nordsee bereits 
ab 55 Euro/Tag buchbar (mit 
2 Schlafzimmern). Nähere In-
formationen und Bilder finden 
sich auf der verlagseigenen 
Internetseite www.bbz-bran-
chenbuch. In Dangast kann 
eine barrierefreie Wohnung 
- ebenfalls mit zwei Schlafzim-
mern und einem Schlafzimmer 
- in der Unterkunft Dat Schipp 
in der Nebensaison bereits 

ab 49 Euro/Tag gebucht wer-
den. Mittlerweile gibt es auch 
spezielle Ferienapartments 
für Familien mit einem beat-
meten bzw. pflegebedürfti-
gen Kind. So zum Beispiel das  
Kinderhaus Luftikus im 
Schwarzwald (siehe www.
bbz-branchenbuch.de).

Wer absolute Barrierefrei-
heit nach DIN-Norm wünscht, 
kann sich ebenfalls aus einer 
großen Anzahl von Anbietern 
entscheiden. So zum Beispiel 
die Ferienwohnung Haus 
Nordlicht. Die Ferienwohnung 
liegt bei Greetsiel bzw. Emden 
und kann bereits ab 340 Euro/
Woche gebucht werden. Sie 
bietet auf über 80 m² Platz für 
bis zu vier Personen. Um die 

geeignete Unterkunft zu bu-
chen, gibt es im wesentlichen 
zwei Möglichkeiten. Zum Ei-
nen kann es direkt gebucht. 
Zum Anderen besteht die 
Möglichkeit, über einen Reise-
veranstalter zu buchen, denn 
Veranstalter haben längst 
nicht mehr nur Hotels im Port-
folio. Empfehlenswerte Ver-
anstalter sind beispielsweise 
Runa Reisen oder BSK Reisen. 
Letzterer bietet auch die Ver-
mittlung von Reiseassistenzen 
an. Alternativ bietet sich auch 
der Anbieter Reisemaulwurf 
an (reisemaulwurf.de). Gerade 
Menschen, die sich nicht vor-
stellen können, eine Reise an-
treten zu können, unterstützt 
Reisemaulwurf.

Corona und
seine Auswirkungen

Derzeit herrscht viel Unsi-
cherheit, denn Corona kann 
auch im Sommer noch dazu 
führen, dass ein lang geplanter 
Urlaub abgesagt werden muss. 
Auch im letzten Sommer kam 
es immer wieder vor, das die 
Anzahl der Neuinfektionen 
in einigen  Landkreisen in die 
Höhe schossen. Die Folge wa-
ren Ein- und Ausreiseverbote. 
Darauf haben auch Vermie-
ter von Ferienhäusern und 
Apartments reagiert. So zum 
Beispiel das Mühlenferien-
haus. Hier hat der Eigentümer 
kulante Rückerstattungen für 
den Fall einer behördlichen 
Anordnung für Stornierungen 
eingeführt. 

Barrierefreie Ferienhäuser, Ferienwohnungen 
und Apartments

Urlaub & Reisen

Von Dominik Peter

	barrierefreier Beherbergungsbetrieb nach DEHOGA-Zielvereinbarung der 
Kategorie A + B / Barrierefreiheit Stufe 1 + 2 / Q-Qualität zertifiziert

			getrennte Aufenthaltsbereiche mit TV, Internet, WLAN im EG und OG
			7 Schlafzimmer mit 15 Betten, davon 3 rollstuhlgerechte Betten mit Aufstehhilfe 

im EG (Aufbettungen möglich) 
			3 Badezimmer + 1 Gäste-WC
			große gut ausgestattete Küche mit Essbereich für bis zu 

15 Personen
			separater Saunabereich
			gute Verkehrsanbindungen, Berlin-Zentrum ist mit  

Bahn/Pkw in 30 Min. erreichbar 

Bio Age GmbH
Usedomstr. 9 • 15366 Neuenhagen b. Berlin
Telefon 03375 / 56 90 66 4
e-Mail: info@ferienhaus-neuenhagen.de

Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite www.ferienhaus-neuenhagen.de

55Ferienhaus 
Ferienhaus 

barrierefrei, alten- u.  
behindertengerecht 

für Gruppen und 
Familien bis 15 Personen

15 Personen

Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres Verbringen Sie die schönsten Tage des Jahres 
in unserem gemütlich eingerichteten Ferienhaus in unserem gemütlich eingerichteten Ferienhaus 

mit viel Komfort und Luxus. mit viel Komfort und Luxus. 
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Diese Artikelseite wird durch die
AOK Nordost unterstützt.

M anche Behinderun-
gen oder chronische 

Erkrankungen sieht man 
nicht, bei manchen könnte 
man etwas wahrnehmen, 
aber die Menschen schauen 
lieber weg und die Betroffe-
nen geben es nicht zu, dass 
sie ein Problem haben oder 
erkennen es selbst lange 
Zeit nicht. Es geht um Sucht, 
speziell um Alkohol. 

Silke Richter (50) aus Pots-
dam ist Mutter von drei Kin-
dern. Sie hat studiert, viel ge-
arbeitet, sich um die Familie 
gekümmert, war auch in der 
Freizeit aktiv und sehr sport-
lich. Durch den Triathlonsport 
sind wir uns vor neun Jahren 
begegnet. Dass Silke gerne 
feierte, wusste ich, aber nie im 
Leben wäre ich auf die Idee 
gekommen, dass Alkohol ein-
mal zu einem Problem wer-
den könnte. Bis zum Herbst 
2019. Damals fiel mir auf, dass 
sie nach einem Spaziergang 
mittags zwei Gläser Wein be-
stellte, während wir Kaffee 
oder Apfelsaftschorle tranken. 
Und dann war da das Zittern 
beim Trinken. Gesagt habe ich 
nichts. Etwa zu der Zeit wurde 
Silke aber von einer Kollegin 
angesprochen und das war 
gut so. Die körperliche Ab-
hängigkeit dauerte damals 
nach ihrer Selbsteinschätzung 
bereits gut ein Jahr an. Wie 
fast alle verheimlichte Silke 
das Trinken und das Bedürf-
nis nach der Droge Alkohol. 
Selbst die Kinder, zwei erwach-
sene Töchter und ein Sohn, 
der noch daheim lebt, ahnten 
nichts. Dann dauerte es zum 
Glück nicht sehr lange, bis sie 
sich entschloss, etwas zu tun. 

Apfelsaftschorle
statt Äppelwoi

Anfang Februar des ver-
gangenen Jahres machte sie 
einen zehntägigen stationären 

Entzug, anschließend war sie 
in der Tagesklinik und begann 
danach eine Langzeittherapie. 
Neben diesen medizinisch the-
rapeutischen Maßnahmen än-
derte Silke auch etwas in ihrem 
Leben. Ihre Tätigkeit in der Gas-
tronomie gab sie auf und fing 
mitten im Corona-Sommer an, 
als Peer in der Bergmann-Klinik 
zu arbeiten. Als Erfahrungsex-
pertin kümmerte sie sich dort 
um andere Betroffene und da-
neben war sie für die Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) in der Betreu-
ung von Obdachlosen tätig, 
von denen bekanntlich viele 
suchtkrank sind oder andere 
psychische Erkrankungen ha-
ben. Der offene Umgang mit 
der eigenen Situation war für 

Silke zu diesem Zeitpunkt be-
reits selbstverständlich und die 
Hilfe für andere eine sinnvolle 
Beschäftigung, die auch für sie 
selbst hilfreich war und ist.  

Durch Corona fiel die Arbeit 
in der Klinik zeitweise weg und 
auch die Arbeit mit Obdachlo-
sen ist während der Pandemie 
aktuell schwierig. Zum Jahres-
beginn möchte Silke in einem 
Projekt für Langzeitarbeitslose 
bei der AWO weiter machen, 
in Vollzeit, und das ist neben 
der Arbeit mit der eigenen 
Suchtproblematik eine stabili-
sierende Tätigkeit. Man merkt 
ihr heute in jedem Gespräch 
an, das sie ein sehr großes Sen-
dungsbewusstsein hat und die 
Botschaft verbreitet: „Achtet 

auf euren Umgang mit Alko-
hol, nehmt Hinweise auf eine 
Abhängigkeit ernst und lasst 
euch, wenn es notwendig ist, 
helfen.“ Allen anderen emp-
fiehlt sie, nicht wegzusehen, 
wenn der Alkohol bei Kolle-
gen, Freunden, Angehörigen 
im Alltag anscheinend nicht 
mehr fehlen darf. „Sprecht die 
Person an, fragt sie, ob es sein 
kann, dass der- oder diejeni-
ge gar nicht mehr verzichten 
kann oder nicht mehr funktio-
niert ohne Alkohol. Sogenann-
te Spiegeltrinker fallen lange 
überhaupt nicht auf.“

Ein großes Problem

In Deutschland geht man 

von zirka 3 Millionen Men-
schen mit einer alkoholbezo-
genen Störung aus, von denen 
mehr als die Hälfte alle Kriteri-
en einer Abhängigkeit erfüllen. 
Alkohol ist überall erhältlich, 
billig und wird von vielen fast 
alltäglich getrunken. 

Eine Alkoholkrankheit und 
deren Folgen (organische 
Schäden, psychische Störun-
gen) oder die Abhängigkeit 
und suchtspezifischen Per-
sönlichkeitsveränderungen 
können einen Grad der Behin-
derung begründen.Silke hat 
die akute Phase der körperli-
chen Abhängigkeit schneller 
als viele andere bewältigt, sie 
hat keine amtlich anerkannte 
Behinderung aber das Sucht-

problem wird sie ein Leben 
lang begleiten. Sie hat für 
sich durch ihre Arbeit mit an-
deren Betroffenen eine neue 
Aufgabe gefunden und klärt 
auch ganz offen über Alko-
holabhängigkeit auf, wenn je-
mand etwas wissen möchte. 
Auch uns in der Teilhabebe-
ratung (EUTB) beim BBV hat  
Silke bereits in einem Fall un-
terstützt. 

Im Behindertenverband 
spielte das Thema Sucht in 
den vergangenen Jahren, so-
weit ich mich erinnern kann, 
keine Rolle. Höchste Zeit,  
mal darüber zu schreiben und 
zu sprechen. Abhängigkeit 
und Alkohol ist für uns kein 
Tabu.

Ein trockener Neuanfang für Silke
Neue Serie: Zurückgekämpft

Silke Richter besucht bei der AWO in Potsdam eine ambulante Rehagruppe.

Von Martin Schultz

Für  ein  selbstbestimmtes  Leben!

LK 32 – Persönliche Assistenz
und Eingliederungshilfe
 
Wir beraten Sie gerne! 
www.phoenix-soziale-dienste.de 
Telefon  030 355 304-0
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S eit etwas mehr als zwei 
Jahren treffen sich bei 

SEKIS in der Bismarckstraße 
Menschen zwischen 35 und 
85 Jahren, die ein gemeinsa-
mes Problem haben. Ständig 
oder immer wieder zittern 
die Hände, der Kopf oder 
die Beine und das kann im 
Alltag erheblich behindern 
und führt auch nicht selten 
zu unangenehmen Reak-
tionen anderer Menschen, 
die wiederum Scham- und 
Minderwertigkeitsgefühle 
bei den Betroffenen verur-
sachen.

„Ich könnte keine Suppe 
essen oder eine Tasse Kaf-
fee eingießen, ohne alles zu 
verschütten“, so schildert es 
Dorit Klempin (69), die eine 
der Ansprechpersonen der 
`Selbsthilfegruppe Essentieller 
Tremor` in Charlottenburg-Wil-
mersdorf ist. Sie selbst hat die 
Symptome der Erkrankung 
mit Ende Zwanzig das erste 
Mal festgestellt und konnte 
trotzdem in ihrem Beruf als 
Finanzbuchhalterin arbeiten, 
aber für viele ist die Erbkrank-
heit auch beruflich eine Belas-
tung. Heilbar ist die Krankheit 
nicht, aber medikamentös 
behandelbar und seit eini-
gen Jahren besteht auch die 
Möglichkeit einer operativen 
Hirnstimulation. Dorit Klempin 
hat darüber nachgedacht, sich 
intensiv in der Charité beraten 
lassen, aber schließlich dage-
gen entschieden. Den Tipp, 
sich einer Selbsthilfegruppe 

(SHG) anzuschließen, bekam 
sie von ihrem Neurologen und 
durch einen Anruf bei SEKIS er-
fuhr sie damals von der relativ 
neuen SHG. Die 8-9 Aktiven 
treffen sich einmal im Monat 
für ca. zwei Stunden. Während 
der ersten Phase der Pandemie 
blieb die Gruppe durch Tele-
fon und Emails in Kontakt, aber 
alle waren froh, dass SEKIS ab 
Mai 2020 seinen großen Raum 
für aktuell zehn Personen wie-
der öffnete. „Große Gruppen, 
die sich früher mit 25 Perso-

nen hier trafen, haben nun 
natürlich ein Problem“, sagt 
Daniel Jux von der Selbsthil-
fekontaktstelle. Jux (33) ist seit 
Ende 2019 Mitarbeiter bei SE-
KIS und berichtet, dass durch 
die Pandemie nicht nur die 
regelmäßigen Gruppentref-
fen betroffen sind. „Wir hatten 
2020 verschiedene Aktivitä-
ten für alle Gruppen geplant, 
die komplett ausfielen. Ein 
TaiChi-Workshop, Trommeln 
mit Ricarda Raabe, ein Schnup-
perangebot Impro-Theater 

und ein Infotag Junge Selbst-
hilfe. Auch das Neujahrstreffen 
im Januar konnte nicht statt-
finden.“ Die Besonderheit bei 
SEKIS ist, dass die Kontaktstelle 
des Bezirks und die zentrale 
Kontaktstelle für Berlin unter 
einem Dach Hand in Hand 
zusammen arbeiten. Dadurch 
haben Daniel Jux und Ricarda 
Raabe oft Anfragen, die gar 
nicht ihren Bezirk betreffen. 
SEKIS kennen sehr viele Men-
schen aufgrund der SEKIS Da-
tenbank, in der alle Gruppen 

in Berlin aufgeführt sind. Die 
Gruppe Essentieller Tremor 
hat auch nicht nur Mitglieder 
aus Charlottenburg-Wilmers-
dorf oder den Nachbarbezir-
ken, ein Mitglied kommt aus 
Karow, ein anderes Mitglied 
aus Köpenick zu den Treffen. 
Insgesamt treffen sich aktuell 
46 Selbsthilfegruppen in den 
Räumen von SEKIS, nur zwei 
Gehminuten vom U-Bahnhof 
Deutsche Oper entfernt. Es 
gibt auch immer wieder ganz 
neue Themen in der Selbsthil-

fe. In Gründung befinden sich 
zur Zeit eine Gruppe `Depres-
sion & Selbstständigkeit` und 
eine SHG `Verschickungskin-
der`. „Früher bis in die 90er 
Jahre gab es die sogenannte 
Verschickung von Kindern aus 
gesundheitlichen Gründen 
zur Erholung in Heime an der 
See oder in den Bergen. Dabei 
gab es auch Missbrauch und 
die Folgen können bis heute 
belasten“, erklärt Daniel Jux, 
der schon einige Stationen in 
der Selbsthilfe hinter sich hat 
und vor SEKIS bei SEKIZ Pots-
dam, bei der BAG Selbsthilfe 
und NAKOS gearbeitet hat. 
Nach seinem Studium Volks-
wirtschaftslehre hat er in der 
Selbsthilfe und sozialen Arbeit 
seit fünf Jahren ein ganz neues 
Betätigungsfeld für sich gefun-
den. Außerdem hat Jux noch 
einen Vorteil, wenn er über 
Selbsthilfe spricht: „Vor acht 
Jahren war ich selbst für zwei 
Jahre in einer Selbsthilfegrup-
pe und kenne auch die Nut-
zerperspektive. Ich habe mich 
dann auch ehrenamtlich im 
Projekt Junge Selbsthilfe enga-
giert und bin so in meine spä-
tere Tätigkeit hineingewach-
sen.“ Wer mit der Diagnose 
Essentieller Tremor Unterstüt-
zung durch eine Selbsthilfe-
gruppe sucht, kann sich bei 
SEKIS melden, alle anderen 
an Selbsthilfe Interessierten 
aus Charlottenburg-Wilm-
ersdorf natürlich auch: SEKIS 
Selbsthilfe-Kontaktstelle, Bis-
marckstraße 101, 10625 Berlin. 
Telefon 890 285 38, Email 
selbsthilfe@sekis-berlin.de, In-
ternet www.sekis.de

BBZ Februar 2021 11Gesundheit

Essentieller Tremor - wenn Zittern zum
Problem wird

Serie: Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen 

Diese Artikelseite wird durch die
AOK Nordost unterstützt.

Daniel Jux und Ricarda Raabe von der Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle Charlottenburg-Wilmersdorf (SEKIS)

Von Martin Schultz

Du hast das Wort ist ein Projekt von inclusio medien e. V. in Zusammenarbeit mit dem Berliner Behindertenverband e. V.

Die inklusive Polit-Talkshow von Inclusio TV

Sendetermin: 12. Februar um 19:00 Uhr auf Alex Berlin

Thema: Psychische Gesundheit - wo stehen wir?

Gast: Martin Schultz

Sendung verpasst? Vergangene Sendung können auf Youtube oder 
unter Inclusio.tv angeschaut werden.
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Beratungsangebote des Berliner Behindertenverbands

Rechts-
beratung
Der BBV bietet 

seinen Vereinsmitgliedern 
eine kostenlose Erstbera-
tung an. Der Termin der 
nächsten Rechtsberatung 
kann im BBV-Büro erfragt 
werden. Wer Interesse an 
diesem Beratungstermin 
hat, wird gebeten, sich vor-
ab telefonisch anzumelden 
(zwingend notwendig). 
Anmeldungen nehmen wir 
täglich zwischen 10:00 und 
16:00 Uhr entgegen (Tel.: 
030 / 204 38 47). Wegen 
des großen Zuspruchs der 
Rechtsberatung, kann sie 
kostenfrei nur von Mitglie-
dern des Berliner Behinder-
tenverbands e. V. wahrge-
nommen werden. Wichtig 
ist zudem, dass zu dem Be-
ratungstermin alle notwen-
digen Unterlagen oder vor-
handener Schriftverkehr 
mitgebracht werden.
Der Beratungstermin findet 
in den  BBV-Räumlichkeiten 
statt. 
Adresse: Jägerstraße 63D, 
10117 Berlin (barrierefreier 
Zugang und Toilette).

Hintergrundinformatio-
nen: Was ist eine Erstbera-
tung, was kann diese leisten 
und auf welche Leistungen 
haben unsere Mitglieder 
Anspruch? Um diese und 
andere Fragen beantwor-
ten zu können, haben wir 
einen eigenständigen Flyer 
aufgelegt. Diesen können 
Sie im BBV abholen oder 
sich auf unserer Internet-
seite herunterladen (www.
bbv-ev.de).

Freizeit, Reise 
& Urlaub
Dominik Peter 

berät Behinderte sowohl zu 
Themen wie „Flugreisen für 
Mobilitätseingeschränkte“, 
als auch zu den Themen 
wie Verhinderungs- und 
Kurzzeitpflege, Spezialver-
anstalter, Reisebegleiter, 
Reiseassistenz, mobile Pfle-
gedienste, Pflegehotels, 
Hilfsmittelverleih vor Ort 
(wie Pflegebett, Falt- und 
E-Rollstuhl, Dusch- und To-
ilettenrollstuhl, Lifter, Scoo-
ter), Zuschüsse durch Kran-
ken- und Pflegekasse. 

Termin: 
Der Beratungstermin findet 
in den BBV-Räumlichkeiten 
statt. Adresse: Jägerstraße 
63D, 10117 Berlin (barriere-
freier Zugang und Toilette). 
Zwecks eines Beratungster-
mins setzen Sie sich bitte 
mit uns per Email in Kontakt:  
vorsitzender@bbv-ev.de.

ÖPNV &
 Mobilität

In Berlin gibt es 
für Menschen mit Behinde-
rung einen sogenannten 
Sonderfahrdienst (SFD), 
der für private Fahrten ge-
nutzt werden kann. Zudem 
wird auch eine Treppenhilfe 
durch den SFD angeboten. 
Wir erklären, wer den Fahr-
dienst nutzen kann, wie die 
Anmeldung dafür funkto-
niert, wie hoch der Eigen-
beitrag ist und viele wei-
tere Fragen rund um diese 
Dienstleistung. Zudem 
beraten wir zu Themen, 
wie Berliner Mobilitätshil-
fedienste, Bus & Bahn-Be-
gleitservice, Bahnfahrten, 
Besuchs- und Begleitdiens-
te, Fahrdienste im Auftrag 

der Krankenkassen und bar-
rierefreie ÖPNV-Nutzung.

Termin: 
Der Beratungstermin findet 
in barrierefreien Büroräu-
men des BBVs (Jägerstraße 
63D, 10117 Berlin) statt und 
kann von jedem Berliner (un-
abhängig einer Vereinsmit-
gliedschaft) kostenfrei ge- 
nutzt werden. Zwecks ei-
nes Beratungstermins 
setzen Sie sich bitte mit 
uns per Email in Kontakt:  
vorsitzender@bbv-ev.de.

BBV-Selbst-
hilfegruppe 
„Rad ab!“

Schaut man im Internet nach 
Selbsthilfegruppen für junge 
körperbehinderte Menschen, 
findet man nicht wirklich viel. 
Das möchte die junge gegrün-
dete Selbsthilfegruppe des 
BBVs mit dem Namen „Rad 
ab!“ ändern. Das Besondere an 
der Gruppe ist, dass die Teil-
nehmer selbst entscheiden, 
was diese Gruppe für Aktivi-
täten unternimmt. Die Grün-
der der Gruppe, Linus (19),  
Dominik (24) und Jasper (24)  
sind offen für Ideen und Akti-

vitäten der Teilnehmer. Es ist 
auch egal, welche Art von Ein-
schränkungen jemand hat.

Termin: 
Das nächste Treffen ist am 
26. Februar von 16 bis 18 Uhr 
geplant. Aufgrund der an-
haltenden Corona-Pandemie 
wird auch das nächste „Rad 
ab!“-Treffen per Videokonfe-
renz veranstaltet. Infos dazu 
gibt es per Mail oder auf der 
„Rad ab!“-Facebookseite. In-
teressierte, die Informatio-
nen über die Rad ab!-Gruppe  
erhalten möchten oder mit 
der Gruppe kommunizieren 
wollen, können dies über Fa-
cebook. Auf der „Rad ab!“-Fa-
cebookseite finden sich alle 
geplanten Aktivitäten der 
Gruppe.
Die Adresse lautet:  
www.facebook.com/junge-
selbsthilfeberlin. Alternativ ist 
eine Mail an rad-ab@gmx.net 
möglich.

1

2

3

4

Der BBV online!
www.bbv-ev.de
Die Webseite informiert 
über alle aktuellen Themen, 
Informationen, Veranstal-
tungen und Gruppen des 
Berliner Behindertenver-
bands.
Es kann auch ein Mitglieds-
antrag ganz einfach online 
abgeschickt werden.

www.berliner-
behindertenzeitung.de
Auf der Webseite gibt es die  
aktuellen Artikel aus der 

Printausgabe zu verschie-
den Themen zum Nachle-
sen. lEin BBZ-Aboantrag ab 
15 Euro pro Jahr kann auch 
abgeschlossen werden.

www.bbz-
branchenbuch.de
Das internetbasierte 
Branchenbuch bietet einen 
schnellen und einfachen 
Überblick über spezielle 
Branchen, wie zum Beispiel 
für Rollstühle, Liftanlagen, 
barrierefreie Ferienhäuser, 

Hotelzimmer und vieles 
mehr.

www.protesttag-
behinderte.de
Die offizielle Webseite des 
„Europäischen Protesttags 
zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinde-
rung“. Hier gibt es Informa-
tionen zu der Demoroute 
und den zahlreichen Ver-
bänden, die zur Demo und 
Kundgebung  aufrufen.

Anmeldung:
Eine Anmeldung ist un-
bedingt erforderlich. Sie 
können uns am besten per 
Email erreichen:  
info@bbv-ev.de.

Beratungsort: 
Treffpunkt der persönli-
chen Beratungen ist grund-
sätzlich die Geschäftsstelle 
des Berliner Behinderten-
verbands e.V. (Jägerstraße 
63 D, 10117 Berlin-Mitte, 
barrierefreier Zugang und 
Toilette).
Wegen der Corona-Be-
schränkungen derzeit aber 
nur im Notfall zugänglich.
 
Skype-Beratung: 
Sie möchten sich mittels 
eines Skype-Gesprächs 
gerne beraten lassen? Auch 
diesen Service bieten wir 
an. Um einen Skype-Termin 
zu vereinbaren, rufen Sie 
uns montags zwischen 13 
und 16 Uhr unter folgen-
der Telefonnummer an: 
030 / 2 04 38 47.

Beratung

 

Wir informieren Sie gern:
Oraniendamm 10-6 | Aufgang A  
13469 Berlin 
Tel. (030) 40 60 58 0 
amb.dienst@fdst.de 
www.fdst.de/ambulanter-dienst

SelbStbeStimmt leben.Wir unterStützen Sie – zuverläSSig. 
Ambulanter Dienst der Fürst Donnersmarck-Stiftung

Assistenz | Beratung | Pflege | Behandlungspflege | Hilfe im Haushalt

FDS_AD_Anzeige_WIR_RZ.indd   2 06.12.13   14:19
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Servicebetrieb  für 
Körperbehinderte

Reha-Technik für Behinderte 
Rollstuhlverleih- und Reparatur, Notdienst
13127 Berlin · Pankstraße 8-10
info@medicar.de  · www.medicar.de
Hausbesuche nach telefonischer Vereinbarung

tel  030 47411246   
fax 030 47411247

Verkauf  | Bera tung |  Ser v ice

MEDICAR

Probefahrt vereinbaren: www.swisstrac.ch

»Dank Swiss-Trac kann ich den Urlaub mit 
meinen Kindern richtig geniessen«
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DHDW

Du hast das Wort 
geht weiter

Sie wollen eine virtuelle Tagung 
durchführen oder können wegen 
Corona keine Gäste einladen?

Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen.
info@inclusio-medien.de

DHDW

Das Projekt ist zu Ende, aber wir 
produzieren weiter

Moderator Dominik Peter
greift Themen auf, die nicht 
vergessen werden dürfen

Die Sendetermine:

Jeden zweiten und vierten 
Freitag im Monat

Wiederholungen:
Jeweils der folgende Sonntag
um 12.00 und18.00 Uhr

Wo?
ALEX TV im Berliner Kabel
Als Livestream auf 
www.alex-berlin.de
oder in der Mediathek
inclusio.tv oder auf youtube
„Du hast das Wort“

Wir streamen 
Ihre Veranstaltung



Februar 2021 BBZMobilität14

W er kennt es nicht, 
wenn nach einem 

längeren Spaziergang die 
Muskelkraft nachlässt und 
das Antreiben seines eige-
nen handbetriebenen Roll-
stuhls immer schwerer fällt.

Hier helfen elektrische 
Helfer. Einer dieser Helferlein 
mit enorm viel Power ist der 
Swisstrac, einem Zuggerät für 
handbetriebene Rollstühle. 
Der Swisstrac kann relativ ein-
fach an den eigenen Rollstuhl 
vorne angesetzt werden. Ge-
meinsam mit dem Swisstrac 
lassen sich somit längere 
oder steile Strecken bequem 
meistern. Selbst Absätze, die 
ansonsten eine unüberwind-
bare Hürde wären, schafft das 
Zuggerät. Im Regelfall sind bis 
zu 30 Kilometer mit dem Swis-
strac zu meistern. Zudem sind 
die verwendeten Batterien 
„flugtauglich“. Soll heißen, sie 
dürfen mit an Bord eines Flug-
zeuges. Insofern kann das Zug-
gerät auch auf eine Flugreise 
mitgenommen werden. Der 
Trac ist nicht nur für Para-, son-
dern auch für Tetra- und sogar 
für Hemiplegiker geeignet. He-
miplegiker sind Menschen mit 
einer halbseitigen Lähmung. 

Die Bedienung ist nämlich da-
rauf ausgelegt, dass die Nutzer 
trotz eingeschränkter Greif-
funktion selbstständig an- und 
abkuppeln, fahren, lenken und 
bremsen können. 

Das Beste ist jedoch, derar-
tige Helferlein können erstein-
mal getestet werden. Etwa bei 
einem Urlaubsaufenthalt im 
barrierefreien Hotel Bräuwirt 
in Tirol. Das Hotel bietet Swis-
stracs für Probefahrten und 
zum Anmieten während sei-

nes Urlaubs an. Dies hat neben 
dem Kennenlern-Faktor auch 
den Vorteil, dass der Swisstrac 
bereits vor Ort ist und sich der 
Urlauber keine Gedanken ma-
chen muss, wie dieser mit ins 
Reisegepäck untergebracht 
wird.

Spezielle Scooter

Eine Alternative sind natür-
lich auch sogenannte Scooter. 
Dies ist vor allem für all jene 

Menschen eine echte Hilfe, 
die zwar noch etwas gehen 
können aber bei längeren Di-
stanzen ihre Probleme haben. 
Moderne Scooter sind mitt-
lerweile so konzipiert, dass 
Sie auch auf Reisen - etwa mit 
dem Auto - mitgenommen 
werden können. So gibt es 
etwa Scooter, die mit wenigen 
Handgriffen „zerlegt“ werden 
können und damit in einen 
normalen Kofferraum passen. 
So gibt es Scooter, die heute 

nur noch rund 20 Kilogramm 
inklusive Sitz und Batterie wie-
gen und dennoch eine Person 
von bis zu 120 Kilogramm be-
fördern können. Die Kosten 
hierfür liegen beispielsweise 
bei rund 2.300 Euro für einen 
Scooter Supa Light. Andere 
Modelle schaffen es sogar auf 
ein Gesamtgewicht (inklusive 
Sitz und Batterie) von schlap-
pen 17 Kilogramm. So zum 
Beispiel der Scooter Mini Light. 
Erhältlich beim Scooter Zen-

trum in Leipzig (www.scoo-
ter-zentrum.de).

Fazit: Mehr Mobilität ist 
möglich, denn die Hilfsproduk-
te werden immer ausgefeilter 
und spezieller. Je nachdem ob 
und welcher Versicherungsträ-
ger aufkommen muss, sind die 
Mobilitätshilfen auch nicht aus 
der eigenen Tasche zu bezah-
len. Beim Antragsdschungel 
beraten die Hersteller oder 
Verkäufer der Mobilitätsgeräte 
gerne.

Mobilität

Mobilitätshilfen der neuen Generation erleben

SupaScoota
Moderne Scooter

Mit wenigen Handgriffen zerlegt

Passen in jeden Kofferraum

Besuchen Sie unseren Onlineshop oder 
vereinbaren Sie einen Beratungstermin. 
Wir freuen uns auf Sie.

CS Human Mobility
Schongauerstraße 23
04328 Leipzig

Tel.: 03 41 26 12 498
www.scooter-zentrum.de

Ihre Mobilitäts-garantie!
Optimal für Einkauf und Reisen!
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Von Dominik Peter
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I n Deutschland sind Un-
ternehmen gemäß § 154 

SGB IX dazu verpflichtet 
Menschen mit Behinderun-
gen einzustellen, wenn es 
im Unternehmen mindes-
tens 20 Arbeitsplätze gibt. 5 
% dieser Arbeitsplätze müs-
sen mit Menschen mit einer 
Beeinträchtigung besetzt 
werden. Erfüllt das Unter-
nehmen diese Quote nicht, 
müssen die Unternehmen 
gemäß § 160 Absatz 1 Satz 
1 SGB IX eine sogenannte 
Ausgleichsabgabe entrich-
ten.

Zum 1. Januar 2021 erhöht 
sich die Ausgleichsabgabe, 
damit wirkt die Erhöhung 
erst im Jahr 2022, da diese für 
unbesetzte Arbeitsplätze im 
Jahr 2021 entrichtet wird. Für 
die Ausgleichsabgabe, die im 
Jahr 2021 für das Jahr 2020 
zu entrichten ist, gelten noch 
die alten Sätze. Bei einer Be-
schäftigungsquote von 3 bis 
5 Prozent erhöht sich der zu 
zahlende Beitrag pro nicht be-
setzten Pflichtarbeitsplatz von 
125 Euro auf 140 Euro. Bei ei-
ner Beschäftigungsquote von 
2 bis 3 Prozent erhöht sich der 
Beitrag von bisher 220 Euro auf 
245 Euro. Werden nur 0 bis 2 
Prozent behinderte Menschen 
beschäftigt, erhöht sich die 
Ausgleichsabgabe von 
bisher 320 Euro auf 
nunmehr 360 Euro 
pro Monat. 

Zum Schluss ist 
auch diese soge-
nannte „Strafzahlung“ 
für die Unternehmen 
immer noch kosten-
günstiger, als wenn 
man  Menschen mit 
Behinderungen über 
das von der Bundes-
regierung beim Bun-
destei lhabegesetz 
(BTHG) eingeführte 
„Budget für Arbeit“ 
einstellen würde. 
Diese sogenannte 
„Strafzahlung“ der  

Unternehmen können 
die Unternehmen 
von der Steuer als 
Bet r iebsk osten 
beim Finanzamt 
absetzen. Es ist 
also faktisch 
gesehen kei-
ne Strafzah-
lung. Man 
stelle sich 
vor, dass der 
Autofahrer, 
der bei Rot 
über die 
A m p e l 
fährt, diese 
Ordnungs-
widrigkeit, 
dass ge-
zahlte Buß-
geld ein Jahr 
später beim 
Finanzamt in 
seiner Steuerer-
klärung geltend 
macht. Zum Schluss 
bezahlen WIR, die 
Steuerzahler diese 
Ausgleichsabgabe. 
Müssten die Unterneh-
men diese Ausgleich-
sabgabe nach ihren 
Steuern erst bezahlen, 
dann wäre es eine 
tatsächliche Straf-
zahlung, weil 
diese dann 
I h r e n 

Gewinn schmälern würde.  
Erst dann würden die Un-

ternehmen endlich mal 
aktiv werden. Ferner wi-

derspricht der Einsatz 
dieser Ausgleich-

sabgabe durch  
den Staat der 
UN-BRK, die 
D e u t s c h l a n d 
2009 ratifiziert 
hat. Solange 
Gelder der 
Ausgleichsab-
gabe für Zwe-
cke genutzt 
werden, die 
laut UN-BRK 

a b g e s c h a f f t 
werden sollen, 

handelt der Staat 
nachweisbar gegen 
die UN-BRK. Hier 
muss dringend ein 

unabhängiges Prüf-
gremium aus Verbänden 

und Organisationen im 
BMAS installiert werden, 
der die Ausgaben der Aus-

gleichsabgabe nach den 
Kriterien der UN-BRK prüft 

und freigibt. Das würde auch 
eine öffentliche und ehrliche 
Transparenz und Überprüfbar-
keit schaffen. 

C orona stellt uns alle vor 
besondere Herausfor-

derungen. Sicher werden 
sich in diesem Kontext auch 
behinderte Menschen be-
ruflich neu orientieren. Ei-
nige denken etwa über ein 
Studium nach.

Die Webseite studieren-i 
n-deutschland klärt umfang-
reich zu Fernstudienmög-
lichkeiten für Menschen mit 
Behinderungen auf. Unter 
anderem geht der Artikel auf 
die barrierefreie Gestaltung 
des Fernstudiums ein und gibt 
Hinweise zu Finanzierungs-
möglichkeiten für Menschen 
mit Behinderungen und über 
Stipendien. Die Informationen 
sind nicht nur für mobilitäts-
eingeschränkte, sondern auch 
für blinde, sehbehinderte oder 
hörgeschädigte Menschen. 
Hochschulen, die ein Fernstu-
dium für Menschen mit Be-
hinderungen anbieten, sind 
die FernUniversität in Hagen, 
IUBH Internationale Hoch-
schule Fernstudium, Apollon 
Hochschule der Gesundheit 
und die Studiengemeinschaft 
Darmstadt.
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Ist die Erhöhung der Ausgleichsabgabe
ein Erfolg?

Neu-
orientierung

Gedanken zur Ausgleichsabgabe Fernstudium

Von Gerd Miedthank

Gerd Miedthank ist unter anderem Vorsitzender von Sozialdenker e.V.
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D iesmal haben wir ei-
nen Gerichtstermin. Es 

geht zum Berliner Kammer-
gericht. Es befindet sich am 
Kleistpark in Schöneberg. 
Seit 1913 ist das schlossarti-
ge Haus im historisierenden 
Neubarockstil mit einigen 
Unterbrechungen, der Sitz 
des höchsten Gerichtes in 
Berlin. 

Es ist das älteste durch-
gehend arbeitende Gericht 
in Deutschland. Die erste  
urkundliche Erwähnung des 
Gerichts war 1468. In dieser 
langen Zeit hat das Gericht  
das ein oder andere Urteil 
gefällt, mal wegweisend und 
auch mal total daneben. Wenn 
Sie wissen möchten, warum 
das Kammergericht Kam-
mergericht heißt, dann kann 
ich Ihren Wissensdurst auch 
stillen. Der Name leitet sich 
davon ab, weil das Gericht in 
den Kammern des königlichen 
Schlosses, als Hofgericht, Recht 
sprach. Deshalb nennt man es 
Kammergericht.

Eröffnet wurde das Gebäu-
de am 18. September 1913 
nach 4 Jahren Bauzeit. Das 
Gelände, auf dem sich der Bau 
und der angrenzende Kleist-
park befindet, war einst der 
botanische Garten von Berlin. 

Ein paar Zahlen zum Haus

Die Fläche des Hauses be-
trägt rund 9000 Quadratmeter. 
Es hat sieben Innenhöfe, 38 
Fensterachsen, ist 135 Meter 

lang und es gibt 540 Räume 
dort. Das Hauptportal mit der 
Schaufassade liegt zur Pots-
damer Straße hin. Bekannt ist 
der Blick darauf, mit den soge-
nannten Königskolonnaden, 
die bis 1910 am Alexander-
platz standen, direkt neben 
dem Bahnhof. Sie wurden ab-
getragen und hier aufgestellt. 
Wenn man das Haus von der 
Elßholzstraße betritt, wird man 

von einer riesigen Mittelhalle 
mit einem imposanten Trep-
penaufgang empfangen, die 

von mächtigen Säulen getra-
gen wird und von jedem Besu-
cher Respekt abverlangt. Das 
ist auch so gewollt, denn Res-
pekt sollte man ja vor diesem 
Gerichtsort haben, so jeden-
falls die Meinung der wilhelmi-
nischen Erbauer.

Von hier aus kommt man 
überall hin. Aber in den vielen 
Fluren des Hauses kann man 
sich gut verlaufen, wenn man 

sich nicht auskennt. Sicherlich 
ist das auch so gewollt. Denn 
wenn hier mal ein Straftäter 

fliehen möchte, dann kommt 
er nicht so schnell raus. Jeden-
falls hatte ich diesen Eindruck 
bei meiner Führung durch das 
Kammergericht. Der wichtigs-
te Raum im ganzen Haus ist 
der große Plenarsaal. Er ist ver-
bunden mit einem der dun-
kelsten Kapitel der deutschen 
Rechts-Geschichte. In diesem 
wunderschönen Saal mit ei-
nem Deckengemälde, dass 
durch viel Nacktheit besticht 
und die Freiheit, Wahrheit und 
Gerechtigkeit als heroische 
Figuren darstellt, wurden die-
se ehrenden Grundsätze der 
Rechtsprechung, durch den 
Volksgerichtshof mit ihrem 
Präsidenten Roland Freisler 
von August 1944 bis Januar 
1945 konterkariert. Denn hier 
fanden die Schauprozesse ge-
gen die Widerstandskämpfer 
des 20. Juli statt. 

Aber noch ein wichtiger 
Prozess begann hier. Am 
18. Oktober 1945 begann in 
diesem, vom Jugendstil ge-
prägten, Saal der sogenannte 
„Nürnberger Prozess“ gegen 
die 24 Hauptverantwortlichen 
des „Dritten Reiches“. Hier 
wurde die Anklageschrift ge-
gen Göring, Himmler und Co 
vorgelegt und verlesen, dass 
wissen heute die wenigsten 
und ist fast vergessen. Und am 
3. September 1971 war dieser 
Plenarsaal auch der Ort, wo 
das „Viermächteabkommen 
über Berlin“ unterschrieben 
wurde. Dieses Abkommen war 
der erste große Schritt in der 
damaligen Entspannungspo-

litik im Ost-West-Konflikt.Über 
das Haus und dessen Räume 
kann man noch jede Menge 
erzählen. So z. B. vom präch-
tigen Balkon im Plenarsaal, 
der für den deutschen Kaiser 
gebaut wurde, damit seine 
Majestät den Gerichtsverhand-
lungen folgen konnte, wenn 
er wollte. Was er nie tat, da der 
Plenarsaal erst 1917 fertig ge-
stellt wurde und Wilhelm Zwo 

knapp 1 Jahr später abdanken 
musste. Oder davon, das der 
jeweilige Preußenherrscher 
seine Richter bis zu einem Jahr 
einsperren konnte, wenn ihm 
ein Gerichtsurteil nicht gefiel.

Sie sehen die Geschichte 
dieses über 100 Jahren alten 
Hauses am Kleistpark und des 
Berliner Kammergerichtes ist 
reich an Legenden und Anek-
doten. 

Das Berliner Kammergericht

Hubbes normaler 
Alltagswahnsinn
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Das Sozialunternehmen USE gGmbH bietet vielfältige berufliche Rehabilitationsmög-
lichkeiten für psychisch kranke und / oder behinderte Menschen in über 30 Berufsfeldern 
– von Handwerk & Medien über Dienstleistungen bis hin zu Gastronomie & Tourismus  - 
in Berlin und Brandenburg.

Der Integrationsfachdienst Mitte, die Unterstützte Beschäftigung, Arbeitsförder-  
und Beschäftigungsmaßnahmen, Umschulung und Ausbildung bis hin zur  
Einrichtung von Schwerbehindertenarbeitsplätzen bereichern dieses Angebot.

www.u-s-e.orgi Tel.: 030 / 49 77 84 - 0

Zu  Gericht

Kammergericht Berlin
Elßholzstr. 30 -31
10781 Berlin
Telefon: (030) 9015 0

Das Haus kann im Rahmen einer Führung besichtigt werden. 
Infos dazu auf dem Internetseiten des Gerichtes: www.berlin.
de/gerichte/kammergericht 

Anfahrt:
S- Bahn:   S1, Station: S+U Bahnhof Yorkstr. oder 
  S.Bahnhof Julius-Leber-Brücke

U-Bahn:  U1, U3, U2, U4, Station: 
  U-Bahnhof Nollendorfplatz. 
  U7, Station: U-Bahnhof Kleistplatz

Bus:  106, 187, 204, M48 , M85, N7,
  Station: U- Bahnhof Kleistpark

Behindertengerechter Zugang:
Zugang über die Elßholzstraße, Eingang 3 / Aufzug C bringt 
sie in alle Stockwerke Zwei behinderten gerechte Parkplätze 
stehen zur Verfügung. Behindertengerechte WC sind vorhan-
den

Der Berlin Flaneur im Internet:
Website:    www.derberlinflaneur.de
Instagram:  #derberlinflaneur
Kontakt:   info@derberlinflaneur.de

Informationen


